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s t e u e r n  u n d  v o r s o r g e

Einkäufe in berufliche Vorsorge mit  
nachfolgender Kapitalauszahlung,  
verobjektivierte Sperrfrist

Das Ziel eines Einkaufs von Beitragsjahren besteht im Aufbau bzw. 
der Verbesserung der beruflichen Vorsorge. Dieses Ziel wird na-
mentlich dann offensichtlich verfehlt, wenn die gleichen Mittel 
kurze Zeit später – bei kaum verbessertem Versicherungsschutz 
– der Vorsorgeeinrichtung wieder entnommen werden. Art. 79b 
Abs. 3 BVG übernimmt und konkretisiert die bundesgerichtliche 
Rechtsprechung zur Verweigerung der Abzugsberechtigung 
wegen Steuerumgehung. Die konsequente – und grundsätzlich 
ausnahmslose – Gleichsetzung von Kapitalauszahlung in der Drei-
jahresfrist mit missbräuchlicher Steuerminimierung erweist sich 
auch im hier zu prüfenden Einzelfall als zutreffend. 
Bundesgerichtsurteil vom 12. März 2010 (2C_658/2009)

Sachverhalt
A. X. (geb. 1943), leistete von 2004 bis 2006 drei Einkaufsbeiträge 
an die Pensionskasse seiner Arbeitgeberin: im Dezember 2004 CHF 
20‘000, im April 2005 und im September 2006 je CHF 30‘000, d.h. 
insgesamt CHF 80‘000. Im Juli 2007 zahlte ihm die Kasse eine 
Kapitalleistung von CHF 432‘884 aus. Das restliche Alterskapital 
von CHF 83‘636 wird in Form einer monatlichen Rente von CHF 
460 (CHF 5‘520 p.a.) ausgerichtet. Der Kapitalwert dieser Rente 
entspricht dem verbleibenden Alterskapital von CHF 83‘636 und 
dieses wiederum den drei Einkaufsbeträgen zuzüglich Zins. Kan-
tonal letztinstanzlich liess das Verwaltungsgericht des Kantons 
Thurgau die drei in den Jahren 2004 bis 2006 getätigten Ein-
zahlungen wegen Steuerumgehung weder bei der Staatssteuer 
noch bei der direkten Bundessteuer als Abzüge vom steuerbaren 
Einkommen zu. 

Aus den Erwägungen
Die bundesgerichtliche Rechtsprechung lässt den Abzug dann 
nicht zu, wenn eine Steuerumgehung vorliegt, insbesondere bei 
missbräuchlich steuerminimierenden, zeitlich nahen Einkäufen 
und Kapitalbezügen in/von Vorsorgeeinrichtungen, d.h. im Fall 
von gezielt vorübergehenden und steuerlich motivierten Geld-
verschiebungen in die 2. Säule, mit denen nicht die Schliessung 
von Beitragslücken angestrebt, sondern die Pensionskasse als 
steuerbegünstigtes Kontokorrent zweckentfremdet wird. Das Ziel 
eines Einkaufs von Beitragsjahren besteht im Aufbau bzw. der 
Verbesserung der beruflichen Vorsorge. Dieses Ziel wird nament-
lich dann offensichtlich verfehlt, wenn die gleichen Mittel kurze 
Zeit später – bei kaum verbessertem Versicherungsschutz – der 
Vorsorgeeinrichtung wieder entnommen werden. 

Art. 79 Abs. 3 BVG übernimmt und konkretisiert die bundesge-
richtliche Rechtsprechung zur Verweigerung der Abzugsberech-
tigung wegen Steuerumgehung im Sinne einer einheitlichen und 
verbindlichen Gesetzesregelung. Wenn diese Vorschrift die getä-
tigten Einkäufe für die „daraus resultierenden Leistungen“ einer 
dreijährigen Kapitalrückzugssperre unterwirft, so ist das im hier 
massgeblichen Zusammenhang nicht – wie sich aus dem Wortlaut 
zu ergeben scheint – als eine notwendigerweise direkte Verknüp-
fung zwischen dem Einkauf und der Leistung zu verstehen. Einer 
solchen Verknüpfung muss ohnehin entgegengehalten werden, 
dass die in die Vorsorgeeinrichtung einbezahlten Beträge nicht 
ausgesondert und die Leistungen aus Vorsorgeeinrichtungen 
nicht aus bestimmten Mitteln, sondern aus dem Vorsorgekapital 
der versicherten Person insgesamt finanziert werden. 

Diesen Gesichtspunkten wird die Praxis der Thurgauer Steuer-
behörden gerecht, welche Art. 79b Abs. 3 BVG so auslegen, dass 
jegliche Kapitalauszahlungen in der Dreijahresfrist missbräuchlich 
ist und jede während der Sperrfrist erfolgte Einzahlung vom Ein-
kommensabzug ausgeschlossen werden muss. 

Zwar wurde vorliegend eine klare Trennung zwischen später 
Einzahlung und Rentenausrichtung einerseits, langfristig ange-
spartem Vorsorgevolumen und Kapitalauszahlung andererseits, 
vollzogen. Nicht dieser Unterschied ist aber gegenüber dem klas-
sischen Missbrauchsmodell entscheidend. Wesentlich ist vielmehr 
die Übereinstimmung, die darin besteht, dass kurz nach einer 
späten Einzahlung Vorsorgemittel ausbezahlt werden, und zwar 
so, dass das Hin und Her nicht als sachgerechte Verbesserung des 
Versicherungsschutzes, sondern als vorübergehende und steuer-
lich motivierte Geldverschiebung erscheinen muss.


